
Bitte ein Bild einladen!

Der neue Gefahrtarif der BGN
Erläuterungen



Erläuterungen zum Gefahrtarif



Gefahrtarif der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und  Gastgewerbe ............................................. 4

Erläuterungen zu Teil I: Allgemeines ..................................................................................................... 8

Erläuterungen zu Teil II: Regelungen zur Veranlagung von Unternehmen ................................................ 8

Veranlagung zu den Gefahrklassen....................................................................................................... 8

Veranlagung von Nebenunternehmen .................................................................................................. 9

Veranlagung von fremdartigen Nebenunternehmen ............................................................................. 10

Veranlagung von Hilfsunternehmen ..................................................................................................... 10

Veranlagung des Bürobereichs .............................................................................................................11

Erläuterungen zu Teil III: Zuordnung der Gewerbezweige zu den Gefahrklassen .................................... 14

Teil IV: Regelung zur Zuordnung der Entgelte zu den veranlagten Gewerbezweigen ............................... 15

Stichwortverzeichnis ........................................................................................................................... 15

Inhaltsverzeichnis

1

5

4

3

2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

6

3

Erläuterungen zum Gefahrtarif



gleicher Belastungsziffer in Gefahrtarifstellen zusammengeführt. 
In Teil III des Gefahrtarifs sind unter den Gewerbezweigen bei-
spielhaft dazu gehörige Unternehmensarten aufgeführt. Eine 
weiterführende, nicht abschließende alphabetische Aufzählung 
steht unter www.bgn.de (shortlink 1618) zur Verfügung. 

Die Gefahrklassen werden für Gefahrtarifstellen festgestellt.  Der 
Gefahrtarif ist eine der Grundlagen der Beitragsberechnung. Die 
Gefahrklassen werden aus dem Verhältnis der Entschädigungs-
leistungen zu den Arbeitsentgelten und Versicherungssummen 
berechnet. Dabei wurden die entsprechenden Daten aus den 
Jahren 2013 bis 2017 (Beobachtungszeitraum) zu Grunde gelegt.

Teil II: Regelungen zur Veranlagung von Unternehmen

1. Die Veranlagung eines Unternehmens zur Gefahrklasse wird 
durch seine Zugehörigkeit zu einem Gewerbezweig bestimmt. 

Dies gilt auch für Unternehmen, in denen nur Teilfertigungspro-
zesse erfolgen.

Setzt sich ein Unternehmen aus mehreren Unternehmensteilen 
zusammen, die unterschiedlichen Gewerbegruppen angehören, 
richtet sich die Veranlagung nach dem Hauptunternehmen (wirt-
schaftlicher Schwerpunkt). 

Unterhält ein Unternehmen mehrere Unternehmensstandorte, 
wird der Unternehmensschwerpunkt für jeden Standort geson-
dert festgestellt. 

2. Veranlagung von Nebenunternehmen

Nebenunternehmen verfolgen überwiegend eigene Zwecke. Sie 
werden abweichend von Nr. 1 gesondert veranlagt, wenn für die 
einzelnen Unternehmensteile

• eine räumlich (baulich) getrennte Gewerbeausübung erfolgt 
und 
•  ein Personalstamm vorhanden ist, der nicht in anderen Unter-

nehmensteilen tätig wird.

3. Veranlagung von fremdartigen Nebenunternehmen

Für Nebenunternehmen, die nicht der Berufsgenossenschaft an-
gehören würden, wenn sie Hauptunternehmen wären, werden, 
wenn die Voraussetzungen der Nr. 2 erfüllt sind, keine Gefahr-
klassen festgestellt.  Der Beitrag wird in Höhe des bei der ande-
ren Berufsgenossenschaft im Jahr vor der Umlage zu entrichten 
gewesenen Beitrags berechnet.  

4. Veranlagung von Hilfsunternehmen
 
Hilfsunternehmen (z.B. Vorbereitungs-, Fertigstellungs-, Ver-
triebs- und Verkaufsarbeiten, Hilfstätigkeiten wie z.B. alle Fuhr-, 
Werkstatt-, Hof-, Wächter-, Pförtner-, Putz- und Reinigungsarbei-
ten, ebenso Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten) dienen 
überwiegend den Zwecken anderer Unternehmensteile (Haupt-, 
Nebenunternehmen).

Sie werden dem Unternehmensteil zugerechnet, dem sie die-
nen. Dienen sie mehreren Unternehmensteilen, werden sie dem 
Unternehmensteil zugerechnet, dem sie überwiegend dienen. 
Dienen sie keinem einzelnen Unternehmensteil überwiegend, 
sind sie dem Hauptunternehmen zuzurechnen.

Der Gefahrtarif ist gültig für die Berechnung der Beiträge vom 01. Januar 2019 an

Teil 1: Allgemeines

Der Gefahrtarif ist als autono-
mes Recht von der Vertreter-
versammlung der Berufsge-
nossenschaft Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe aufgestellt, 
beschlossen und vom Bundes-
versicherungsamt genehmigt 
worden (§§ 157, 158 SGB VII). 

Der Gefahrtarif enthält in Teil 
III Gewerbezweige, für die die 
BGN sachlich zuständig ist, 
mit den für sie geltenden Ge-
fahrklassen. Dabei wurden Ge-
werbezweige mit annähernd 

Erläuterungen
zum Gefahrtarif der Berufsgenossenschaft 

Nahrungsmittel und Gastgewerbe (BGN)
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5. Veranlagung des Bürobereichs 

Der Bürobereich wird nach der Gefahrtarifstelle 1 gesondert ver-
anlagt, wenn
•  es sich um einen räumlich (baulich) von den anderen Unter-

nehmensteilen getrennten Bereich handelt, der ausschließ-
lich mit typischen Büroeinrichtungen und Bürogeräten ausge-
stattet ist und

•  ein eigener Personalstamm vorhanden ist, der nicht wechsel-
seitig tätig wird und

•  dessen Aufgaben allein der internen Verwaltung (z.B. Buch-
haltung, Personalbüro) dienen. 

Im Bürobereich des Unternehmens dürfen nur Beschäftigte 
nachgewiesen werden, die dort ausschließlich, d.h. zu 100%, tä-
tig sind und dort ausschließlich Bürotätigkeiten ausführen. 

Unternehmensbereiche wie z.B. Schulungs-, Empfangs-, Kas-
sierbereiche, Poststelle sind keine Bürobereiche im Sinne dieser 
Regelung. 
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Gefahrtarifstelle Gewerbe- 
gruppe

Gewerbezweige Gefahrklasse

1 48 Bürobereich 0,5

2 25 Laboratorien; Fachschulen 0,82

3 85 Be- und Verarbeitung von Tabak 0,95

4 13 Kleingewerbliche Speiseeisherstellung 1,69

5
42 Sektkellereien; Herstellung von Schaumweinen

2,22
91 Mälzereien

6
22 Be- und Verarbeitung von Kaffee, Tee

2,44
41 Herstellung von: Essig; Aromen und Essenzen

7

17 Herstellung von: Süßwaren; Cornflakes; Be- und Verarbeitung von Honig, 
Nüssen und Mandeln

3,01

30 Herstellung und Bearbeitung von: Feinkostsalaten, Mayonnaisen, Pasten; 
Ketchup, Senf; Soßen, Suppen, Würzen; Gewürzen und Kräutern

32 Herstellung und Bearbeitung von Speiseölen und -fetten

37 Herstellung von: Back-, Eis-, Puddingpulver; Nährmitteln (soweit nicht an 
anderer Stelle benannt)

43 Obstmostereien, Keltereien, Weinküfereien; Herstellung von: Säften, Konzen-
traten; Weinen

45 Mineralbrunnen; Herstellung von Erfrischungsgetränken

61 Be- und Verarbeitung von Milch

62 Brennereien; Herstellung von Spirituosen

67  Herstellung von: Stärke, Stärkesirup, Stärkezucker, Kartoffelmehl

8

16 Gaststätten, Beherbergungsunternehmen

3,33

21 Industrielle Speiseeisherstellung

33 Herstellung von Fertig- und Tiefkühlkost; Be- und Verarbeitung von: Obst und 
Gemüse; Kartoffeln

93 Brauereien

19 Herstellung von Dauerbackwaren

9 40 Herstellung, Be- und Verarbeitung von Tiernahrung 3,69

82 Zirkusse 

10 95 Be- und Verarbeitung von Fleischwaren, Wildbret; Herstellung von Wurstwaren 4,25

11
20 Herstellung von Teigwaren

4,78
24 Be- und Verarbeitung von Fisch, Meeresfrüchten

12

11 Bäckereien, Konditoreien

5,3451 Mühlen

96 Branchentypische Dienstleistungen in der Fleischwirtschaft

13
47 Kühlhäuser; Kunsteisbahnen; Herstellung von Roheis, Eiswürfeln, Crusheis

6,4
94 Be- und Verarbeitung von Geflügel

14 83 Schausteller 18,15

Teil III: Zuordnung der Gewerbezweige zu den Gefahrklassen

6

Erläuterungen zum Gefahrtarif



Teil IV: Regelung zur Zuordnung der Entgelte zu den veranlag-
ten Gewerbezweigen

Ist ein Beschäftigter nur in einem veranlagten Unternehmensteil 
tätig, ist das Entgelt des Beschäftigten  ausschließlich diesem 
Unternehmensteil zuzuordnen. Ist ein Beschäftigter in mehre-
ren Unternehmensteilen tätig, ist  das Entgelt des Beschäftigten 
ausschließlich dem veranlagten Unternehmensteil zuzuordnen, 
in dem er überwiegend tätig ist. Für den Bürobereich geht die 
Regelung von Teil II, Nummer 5, Satz 2 der Regelung nach Teil IV 
vor.

Ist ein Beschäftigter nicht überwiegend in einem bestimmten 
Unternehmensteil tätig oder sind  für den  Beschäftigten  keine  
getrennten  Aufzeichnungen  über  seine  Entgelte  vorhanden,  
ist   das Entgelt  des Beschäftigten dem Hauptunternehmen zu-
zuordnen.

Beschlossen von der Vertreterversammlung in Erfurt am 21.06.2018

Erfurt, den 21.06.2018      Die Vertreterversammlung
        Kraushaar (Vorsitzender)

Genehmigung

Der vorstehende, von der Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und Gastgewerbe  am 21. Juni 2018  be-
schlossene Gefahrtarif, gültig für die Berechnung der Beiträge vom 1. Januar 2019 an wird gem. § 158 Abs.1 SGB VII genehmigt. 

Bonn, den 17. August 2018     Bundesversicherungsamt
415-69180.50-981/2016     Im Auftrag
        Meurer

7

Erläuterungen zum Gefahrtarif



Die BGN hat die Aufgabe, Arbeitsunfälle und 
Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren zu verhüten und die 
Verletzten/Erkrankten sowie ihre Hinterblie-
benen zu entschädigen. Die dafür benötig-
ten Mittel werden jährlich im Umlagever-
fahren festgestellt und durch Beiträge der 
Unternehmer und der freiwillig versicherten 
Personen aufgebracht. Der Beitragsanteil für 
das Unternehmen richtet sich nach dem 

•  Bruttoarbeitsentgelt der Arbeitnehmer und 
Aushilfen,

•  nach der Gefahrklasse der jeweiligen Bran-
che und

•  dem Beitragsfuß, der für alle Unternehmen 
gleich hoch ist.

Bei den freiwillig Versicherten wird neben 
der Gefahrklasse und dem Beitragsfuß die 
Versicherungssumme zur Beitragsberech-
nung herangezogen. Die Beitragsformel 
lautet:

Entgelt  x  (Gefahrklasse x Beitragsfuß) : 100  =  Jahresbeitrag

Der Gefahrtarif ist eine Übersicht, in der die 
Gewerbezweige nach Tarifstellen und Gefahr-
klassen aufgeführt sind und in der festgelegt 
ist, wie die der BGN angehörenden Unter-
nehmen den Tarifstellen zugeordnet werden. 
Zweck des Gefahrtarifs ist es, den Grad der 
Unfallgefahr in den Unternehmen angemes-
sen zu berücksichtigen und die Entschädi-
gungsleistungen der Berufsgenossenschaft 
abgestuft nach den einzelnen Gefährdungs-
risiken auf die Unternehmen zu verteilen. 
Dabei ist durch die Zusammenfassung von 
Gewerbezweigen auch für einen versiche-
rungsmäßigen Risikoausgleich zu sorgen.

Der Gefahrtarif gliedert sich in vier Teile.
Teil I des Gefahrtarifs enthält allgemeine 
Erläuterungen zum Inhalt und zur Aufgabe 
eines Gefahrtarifs. Daneben finden sich hier 
Informationen zum Beobachtungszeitraum 
und zum Gültigkeitsbeginn. 
Teil II enthält Regelungen zur Veranlagung 
der Unternehmen. 
Teil III enthält eine Liste der Gefahrenge-
meinschaften (Gewerbezweige), für die die 
BGN sachlich zuständig ist und fasst diese 
zu Tarifstellen zusammen.
Teil IV regelt die Zuordnung der Arbeitsent-

2 Erläuterungen zu Teil I: Allgemeines

gelte zu den veranlagten Gewerbezweigen.
Der Gefahrtarif ist in Abständen von längs-
tens 6 Jahren zu überprüfen und neu auf-
zustellen. Die Gefahrklasse wird für jeden 
Gewerbezweig aus dem Verhältnis der über 
einen Beobachtungszeitraum von 5 Jahren 
gezahlten Entschädigungsleistungen zu den 
in gleichen Zeitraum gezahlten Entgeltsum-
men des Gewerbezweigs berechnet:  

(Entschädigungslasten x 1.000) : Gesamtentgelt = Gefahrklasse
 

Bestimmungs-
faktoren des
Beitrags

Zweck des 
Gefahrtarifs

Gliederung 
des 
Gefahrtarifs

Berechnung der 
Gefahrklassen

3 Erläuterungen zu Teil II: 
Regelungen zur Veranlagung von Unternehmen

   3.1: Veranlagung zu den Gefahrklassen

Die BGN hat den Gefahrtarif nach dem Ge-
werbezweigprinzip aufgestellt. Dabei wer-
den Gewerbezweige mit annähernd gleichen 
Versicherungsfallrisiken und Präventions-
erfordernissen im Rahmen autonomer 
Rechtsetzung nach dem Technologie-, dem 
Rohstoffprinzip oder dem Endprodukt  zu Ge-
fahrengemeinschaften (Gewerbegruppen) in 
Gefahrtarifstellen zusammengefasst. 

Das gerade bei kleineren Unternehmen hohe 
Risiko, die im eigenen Unternehmen anfal-
lenden Unfallentschädigungen alleine finan-
zieren zu müssen, wird durch die Bildung 
großer Tarifstellen auf die Gefahrengemein-
schaft aller Unternehmen einer Tarifstelle 
verteilt. Jede Tarifstelle soll Ihre Entschädi-
gungsleistungen wirtschaftlich selber tragen 
können.  

Es ist also gleichermaßen Anspruch und 
Verpflichtung der BGN, vergleichbare Gewer-
begruppen in wirtschaftlich leistungsstarken 
Tarifstellen zusammenzufassen. 

In einer Gefahrklasse kommt das durch-
schnittliche Risiko aller Arbeitstätigkeiten 
der in einer Tarifstelle zusammengefass-
ten Gewerbegruppen zum Ausdruck. Dabei 
spielt es keine Rolle, dass die Unfallgefahr 
an einzelnen Arbeitsplätzen unterschiedlich 
hoch ist. Alle Einzelrisiken haben gemein-
sam zur Berechnung der Gefahrklasse bei-
getragen. Ohne die unterdurchschnittlichen 
Risiken wäre die Gefahrklasse höher, ohne 
die überdurchschnittlichen niedriger.  

Gewerbezweig-
Prinzip

Risiko-
verteilung
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Beispiel: 
Die Gefahr in einem Hotel einen Arbeitsunfall 
zu erleiden, sind bei den Tätigkeiten eines 
Kochs, einer Servicekraft, eines Rezeptionis-
ten oder einer Reinigungskraft unterschied-
lich ausgeprägt. Je nach Unfallereignis und 
der Schwere des Unfalls fließen unterschied-
lich hohe Entschädigungsleistungen in die 
Berechnung der Durchschnittsgefahrklasse 
des Gastgewerbes ein. 

Unternehmen, in denen nur Teilfertigungs-
prozesse erbracht werden, werden zur 
gleichen Gefahrklasse veranlagt wie die 
Unternehmen, die den kompletten Herstel-
lungsvorgang erledigen.  

Beispiel: 
Der Franchisenehmer eines Backshops, der 
fremd bezogene Teigrohlinge aufbackt, wird 
zur Gefahrklasse des Back- u. Konditoreige-
werbes veranlagt, obwohl es an einer eige-
nen Teigherstellung fehlt.

Ein Gesamtunternehmen im Gefahrtarifrecht, 
bestehend aus Haupt-, Neben- und/oder 
Hilfsunternehmen, setzt voraus, dass

•  ein und derselbe Unternehmer (gleiche 
Rechtsform)

•  mehrere Unternehmensteile betreibt, die 
entweder

 •  in die Zuständigkeit der BGN fal-
len und zu verschiedenen Gewer-
begruppen veranlagt sind oder

 •  grundsätzlich in die Zuständigkeit 
eines anderen Unfallversiche-
rungsträgers fallen, aber im Rah-
men eines Gesamtunternehmens 
bei der BGN erfasst werden

• das Hauptunternehmen in die Zuständig-
keit der BGN fällt.

Das Hauptunternehmen bildet den wirt-
schaftlichen Schwerpunkt innerhalb des 
Gesamtunternehmens. Indizien für die Be-
urteilung des Schwerpunkts sind bspw. die 
Arbeitsstunden des Personals oder der in 
den einzelnen Unternehmensteilen erzielte 
Umsatz. 

Teilfertigungs-
prozesse

Gesamt-
unternehmen

Haupt-
unternehmen

Für jeden Betriebsstandort (Werk, Filiale, 
Niederlassung) unter einer postalischen 
Anschrift müssen alle für eine gesonderte 
Veranlagung erforderlichen Voraussetzungen 
gegeben sein.

Beispiel: 
Ein Unternehmen stellt am Standort A Käse 
und Ketchup her, am Standort B Suppen und 
Nudeln. Das Hauptunternehmen wird am 
Standort A aus der Käse- und Ketchupher-
stellung und am Standort B aus der Sup-
pen- und Nudelproduktion jeweils gesondert 
ermittelt.  

   3.2: Veranlagung von Nebenunternehmen

Nebenunternehmen verfolgen überwiegend 
(zu mehr als 50 %) eigenwirtschaftliche Zwe-
cke. Das heißt, sie können auch selbständig 
außerhalb eines Gesamtunternehmens allei-
ne existieren. Eigene Zwecke bedeutet auch, 
dass sich das Nebenunternehmen hinsicht-
lich der Gewerbegruppenzugehörigkeit vom 
Hauptunternehmen unterscheidet. Neben-
unternehmen können bei Erfüllung weiterer 
Voraussetzungen zur Gefahrklasse der Tarif-
stelle veranlagt werden, der das Nebenunter-
nehmen angehört.  

Beispiel 1:
Eine Brauerei in München (Hauptunterneh-
men) betreibt noch mehrere Gaststätten an 
verschiedenen Standorten in der Nähe Mün-
chens mit jeweils eigenem Personal (Neben-
unternehmen). Die Brauerei wird zur Gefahr-
klasse der Brauereien und die Gaststätte zur 
Gefahrklasse des Gastgewerbes veranlagt. 

Beispiel 2:
Eine Brauerei in München (Hauptunterneh-
men) betreibt auf dem Betriebsgelände der 
Brauerei eine Kantine, in der überwiegend 
die Beschäftigten der Brauerei verköstigt 
werden. Die Kantine wird als Hilfsunterneh-
men (Ziff. 3.4) zur Gefahrklasse der Brauerei 
veranlagt.

Standorte

Neben-
unternehmen
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   3.3: Veranlagung von fremdartigen Neben- 
   unternehmen

Für Nebenunternehmen, die einer anderen 
Berufsgenossenschaft als der BGN angehö-
ren würden, wenn sie Hauptunternehmen 
wären, werden keine Gefahrklassen fest-
gestellt. Hierfür müssen jedoch die beiden 
unter Ziff. 3.2 genannten Voraussetzung der 
gesonderten Veranlagung erfüllt sein. Der 
Beitrag für diese Nebenunternehmen wird in 
der Höhe erhoben, in der er von der anderen 
Berufsgenossenschaft für das dem Umlage-
jahr vorausgegangene Jahr nach deren Ge-
fahrtarif berechnet worden wäre.

Beispiel:
Hauptunternehmen ist eine Gaststätte.  Der 
Gastwirt führt noch eine Spielhalle in Heidel-
berg mit eigenem Personal. Für die Spielhal-
le ist zwar grundsätzlich die Verwaltungs-BG 
zuständig, die Spielhalle ist jedoch im Rah-
men eines Gesamtunternehmens bei der 
BGN mit erfasst. Der Gastwirt zahlt bei der 
BGN für die Spielhalle nahezu den gleichen 
Beitrag wie bei der Verwaltungs-BG. 

   3.4: Veranlagung von Hilfsunternehmen

Hilfsunternehmen sind Unternehmenstei-
le, die zu 50% und mehr anderen Unter-
nehmensteilen dienen. Sie können nicht 
gesondert zu einer eigenen Gefahrklasse 
veranlagt werden. Es handelt sich dabei um 
alle Unternehmensteile innerhalb eines Un-
ternehmens, die nicht überwiegend eigene 
wirtschaftliche Zwecke verfolgen, also vom 
Bestand des Haupt- oder Nebenunterneh-
mens abhängig sind, z.B. Wareneingang, Ver-
kauf und Transport der selbst hergestellten 
Waren, Labor, Handwerker, Reinigungsper-
sonal, usw.  

Dient ein Hilfsunternehmen nur einem Unter-
nehmensteil, wird es dem Unternehmensteil 
zugerechnet, dem es dient.

Beispiel:
Ein Mühlenbetrieb hat zwei LKWs, die von 
Landwirten das gedroschene Getreide zur 
Reinigung und Trocknung in die Mühle trans-
portieren. Das Hilfsunternehmen Fuhrpark/
Güterkraftverkehr wird zur Gefahrklasse der 
Mühle veranlagt. 

Das Erfordernis der „räumlich (baulich) ge-
trennten Gewerbeausübung“ fordert, dass 
der gesondert zu veranlagende Unterneh-
mensbereich von allen anderen Unterneh-
mensbereichen (ein oder mehrere Produkti-
onsbereiche) durch vom Boden bis zur Decke 
reichende, fest eingebaute bauliche Abtren-
nungen (Mauern und Wände) abgegrenzt 
ist. Nicht erforderlich, um das Kriterium der 
räumlichen Trennung zu erfüllen, ist ein se-
parater Zugang für jeden Unternehmensbe-
reich. Nicht ausreichend, um von einem bau-
lich abgeschlossenen Unternehmensbereich 
zu sprechen, sind lose Vorhänge, optische 
Sichtschutzmaßnahmen, mobile Trennwän-
de, Regale, getrennte Maschinenlinien.

Beispiel:
In einer Produktionshalle werden in getrenn-
ten Maschinenlinien, aber ohne bauliche 
Trennung, Nudeln und Suppen produziert. 
Hauptunternehmen ist die Suppenproduk-
tion. Etwa 90 % der Nudeln werden an den 
Lebensmittelhandel verkauft. Die Nudel-
herstellung wird zur Gefahrklasse der Sup-
penproduktion veranlagt, da keine bauliche 
Trennung der Unternehmensbereiche vonei-
nander vorliegt.

Das Kriterium „eigener Personalstamm“ 
erfordert für eine gesonderte Veranlagung 
eines Nebenunternehmens, dass in einem 
von den anderen Unternehmensbereichen 
baulich abgegrenzten Raum mindestens ein 
Arbeitnehmer ständig und auf Dauer aus-
schließlich in diesem Unternehmensbereich 
tätig wird.

Beispiel:
Ein Unternehmer betreibt neben einer Metz-
gerei als Hauptunternehmen noch einen Im-
bisswagen bei lokalen Veranstaltungen oder 
Festivitäten. Im Imbisswagen werden aus-
schließlich Beschäftigte der Metzgerei einge-
setzt. Der Imbisswagen wird zur Gefahrklas-
se der Metzgerei veranlagt, da der Imbiss 
über keinen eigenen Personalstamm verfügt. 

Räumlich
getrennte
Gewerbe-
ausübung

Eigener 
Personalstamm

Fremdartige
Neben-
unternehmen

Hilfs-
unternehmen
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Dient ein Hilfsunternehmen mehreren Unter-
nehmensteilen, wird es dem Unternehmens-
bereich zugeordnet, dem es überwiegend 
dient.

Dient ein Hilfsunternehmen z.B. zu 70% dem 
Hauptunternehmen und zu 30% einem ver-
anlagten Nebenunternehmen, erfolgt eine 
komplette Zuordnung zum Hauptunterneh-
men. Das Hilfsunternehmen dient hier (rela-
tiv, nicht absolut) überwiegend dem Haupt-
unternehmen.

Beispiel:
Innerhalb eines  Gesamtunternehmen, be-
stehend aus dem Hauptunternehmen „Öl-
mühle“ und dem zu einer eigenen Gefahr-
klasse veranlagten Nebenunternehmen 
„Herstellung von Tierfutter“, wird noch ein 
Wasserkraftwerk betrieben. 70% des dort 
erzeugten Stroms werden in der Mühle ver-
braucht, 30% in der Tierfuttermittelher-
stellung. Das Wasserkraftwerk dient über-
wiegend der Ölmühle und ist somit dieser 
zuzurechnen.  

Dient es keinem Unternehmensteil überwie-
gend, erfolgt eine Zuordnung zum Hauptun-
ternehmen.

Beispiel: 
Ein Wasserkraftwerk bedient mit dem von 
ihm erzeugten Strom zu 40% das Hauptun-
ternehmen „Ölmühle“, zu 40% das Neben-
unternehmen „Herstellung von Tierfutter“. 
20% des erzeugten Stroms werden verkauft 
(Netzeinspeisung). Da das Kraftwerk damit 
nicht überwiegend einem eigenständig ver-
anlagten Unternehmensteil dient, ist es dem 
Hauptunternehmen Ölmühle zuzurechnen.

Auch bei Hilfsunternehmen findet eine 
„standortbezogene Betrachtung“ statt. 

   3.5: Veranlagung des Bürobereichs

Beim Bürobereich des Unternehmens han-
delt es sich um ein Hilfsunternehmen, das 
nur dann zur Gefahrklasse 0,5 gesondert 
veranlagt werden kann, wenn

•  es sich um einen räumlich (baulich) von 
den anderen Unternehmensteilen getrenn-
ten Bereich handelt, der ausschließlich mit 
typischen Büroeinrichtungen und Büroge-
räten ausgestattet ist  und

•  ein eigener Personalstamm vorhanden 
ist, der nicht wechselseitig tätig wird                  
und

•  dessen Aufgaben allein der internen Ver-
waltung (z.B. Buchhaltung, Personalbüro) 
dienen.

Ist eine der Voraussetzungen nicht erfüllt, 
ist Teil II Nr. 4 des Gefahrtarifs 2019 anzu-
wenden.

Die Voraussetzungen „bauliche Trennung“  
   und „eigener Personalstamm“ sind bereits in  
   Ziff. 3.2 „Veranlagung von Nebenunter-
   nehmen“ erläutert. 

Dem Bürobereich werden nur die klassi-
schen Verwaltungsbereiche eines Unter-
nehmens zugerechnet. Hierbei handelt es 
sich um Organisation, Rechnungswesen, 
Finanzwirtschaft, Personal  und Sachverwal-
tung, Verkaufsinnendienst. wie sie grund-
sätzlich artgleich bei allen Unternehmen 
vorhanden sind. Unternehmensbereiche wie 
Schulungs-, Empfangs-, Kassierbereiche, 
Poststelle sind keine Bürobereiche im Sinne 
dieser Regelung. 

Beispiel:
In einem Hotel sind die Reservierungsan-
nahme, die Bereichs-Buchhaltung und der 
Kundenempfang räumlich in ein Front-Office 
integriert. Der Rezeptionsbereich (Front-Of-
fice) ist ein typischer, nur im Hotelgewerbe 
vorkommender gewerbezweigspezifischer 
Bereich, der unmittelbar den Zwecken des 
Unternehmens dient. Es handelt sich beim 
Empfangs-/Rezeptionsbereich nicht um ei-
nen klassischen Bürobereich. 

Zur Gefahrklasse des Bürobereichs dürfen in 
den digitalen Lohnnachweisen nur Beschäf-
tigte (nicht freiwillig Versicherte) gemeldet 
werden, die ausschließlich im Büro tätig sind 
und dort ausschließlich Bürotätigkeiten ver-
richten. Ein Beschäftigter ist nur dann aus 

Doppelte
Ausschließ-
lichkeitBürobereich

Interne
Verwaltung
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   schließlich im Büro tätig, wenn er zu 100%  
   im Büro Tätigkeiten der internen Verwaltung 
    verrichtet. 

Ausnahmefälle: Für das Vorliegen der Aus-
schließlichkeit ist es unschädlich, wenn 
Mitarbeiter, die grundsätzlich aufgrund ihres 
Aufgabenbereichs nur im Bürobereich des 
Unternehmens dauerhaft Bürotätigkeiten der 
internen Verwaltung wahrnehmen,
•  ausnahmsweise und kurzzeitig (weniger 

als ein Arbeitstag = 8 Stunden   jährlich) 
mit einer Vertretung außerhalb des Büros 
betraut werden,

•  gelegentlich an innerbetrieblichen oder ex-
ternen Wei  terbildungs  oder Schulungsver-
anstaltungen teilnehmen und hierzu ggf. 
Dienstreisen unternehmen

•  am Betriebssport oder an Gemeinschafts-
veranstaltungen teilnehmen,

•  innerbetriebliche Wege zu oder von Büro-
bereichen zurücklegen (z. B. zum Aufsu-
chen der Toilette),

•  Wege zur Arbeitsaufnahme (und Rückwe-
ge) zurücklegen.

Zu den Bürotätigkeiten zählen z. B. Lesen, 
Schreiben, Rechnen, PC Arbeit, allgemeine 
Verwaltungstätigkeit. Nicht zu den Bürotätig-
keiten gehören z. B. Tätigkeiten wie das Er-
bringen von Serviceleistungen mit direktem 
Kundenkontakt, Außendiensttätigkeiten, die 
Betreuung des Lagers, Aufsichts  oder Kont-
rolltätigkeiten außerhalb des Bürobereichs, 
Tätigkeiten im/für das Labor. Dies unabhän-
gig davon, wo sie erbracht werden.

Arbeitsentgelte von Personen, die im Rah-
men ihres eigenen, in der Stellenbeschrei-
bung, dem Arbeitsvertrag usw. festgelegten 
Aufgabenbereichs wechselseitig außerhalb 
des Bürobereichs eingesetzt werden, sind 
unabhängig vom zeitlichen Umfang der Tätig-
keit außerhalb des Büros immer vollständig 
unter der jeweiligen gewerblichen Veranla-
gung nachzuweisen.

Zu den Arbeitnehmern, die typischerweise 
wechselseitig auch außerhalb des Bürobe-
reichs tätig werden, gehören in der Regel 
u.a. Beschäftigte mit folgenden Funktions-
bezeichnungen: Hoteldirektoren, Restaurant  
bzw. Store Manager, Betriebs  und Bereichs-
leiter, Objektleiter, Arbeitskontrolleure, 
Hausdamen, Meister, Maschinenmeister, 
Boten, Lagerverwalter und Magaziner. Ob de-
ren Tätigkeiten außerhalb des Bürobereichs  

   büroähnlich sind oder deren Tätigkeiten un 
   mittelbar in die Arbeitsprozesse des gewerb 
   lichen Unternehmensteils eingreifen, ist un- 
   erheblich.

Der Bürobereich darf nur mit Einrichtungen 
und Geräten ausgestattet sein, die für einen 
solchen kennzeichnend sind. Befinden sich 
im Bürobereich auch andere Einrichtungs-
gegenstände (z. B. Werkbank, Wäscheregal, 
Zeichen brett), ist diese Voraussetzung nicht 
erfüllt.

Beispiel:
Verrichten Hausdamen in Hotels Aufgaben, 
die noch unter interne Verwaltung fassbar 
sind, z.B. das Ausfüllen von Bestellformula-
ren, Prüfen von Rechnungen, Erstellen von 
Einteilungsplänen von Fremdpersonal, in 
Räumen, die auch als Lagerräume für Wasch- 
u. Reinigungsutensilien genutzt werden, 
liegt kein Bürobereich vor. 

Ob alle Voraussetzungen zur gesonder-
ten Veranlagung eines Bürobereichs erfüllt 
werden, ist für jeden Standort eines Unter-
nehmens jeweils getrennt voneinander zu 
betrachten (vgl. die Ausführungen zur stand-
ortbezogenen Betrachtung unter Ziff. 3.1). 

Beispiel:
Ein Unternehmen der Systemgastronomie 
unterhält am Hauptsitz einen baulich von 
den anderen Unternehmensbereichen ab-
gegrenzten Bürobereich, in dem mehrere 
Arbeitnehmer ausschließlich typische Büro-
tätigkeiten verrichten. Daneben betreibt das 
Unternehmen an verschiedenen weiteren 
Standorten auf eigene Rechnung Fast-Food-
Restaurants. In den Restaurants ist ein räum-
lich - baulich - abgegrenzter Bürobereich 
vorhanden. Im jeweiligen Restaurant werden 
sämtliche Arbeitnehmer wechselseitig in 
allen Unternehmensbereichen des Restau-
rants eingesetzt. Es gibt keinen Arbeitneh-
mer, der ausschließlich im Büro Büroarbei-
ten verrichtet. 

Es dürfen nur die Entgelte der Arbeitnehmer, 
die am Hauptsitz ausschließlich im Bürobe-
reich tätig sind, im digitalen Lohnnachweis 
unter „Bürobereiche“ gemeldet werden.

Auch die im Rahmen flexibler Arbeit zuneh-
menden Heimarbeitsplätze, an denen aus-
schließlich Büroarbeiten verrichtet werden, 
können künftig als Bürobereich des Unter-
nehmens anzusehen sein. Der Umstand, 

Ausnahmen

Wechselseitig
tätige
Beschäftigte

Typische
Büroeinrichtung

Standort-
bezogenheit

Sonderfall Büro-
Heimarbeits-
plätze
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dass bei Büro-Heimarbeitsplätzen  kein We-
geunfall- und nur eingeschränkt ein Betriebs-
wegeunfallrisiko besteht, hat die BGN veran-
lasst, im Sinne der Kundenorientierung auch 
solche Fallkonstellationen grundsätzlich 
dem Bürobereich zuzurechnen. Insbesonde-
re die Voraussetzung „ausschließlich mit ty-
pischen Büroeinrichtungen und Bürogeräten 
ausgestattet“ muss bei Heimbürotätigkeiten 
nicht erfüllt sein. 

Sonderfall Büro-
Heimarbeits-
plätze

Beispiel:
Der Außendienstleiter einer Brauerei betreut und koordiniert 
ausschließlich von seinem häuslichen Arbeitsplatz aus die Tä-
tigkeiten der ihm unterstellten Verkaufsaußendienstmitarbeiter 
des Unternehmens. Bewertung: Tätigkeit im Bürobereich des 
Unternehmens.  

Die sonstigen Voraussetzungen der Büroveranlagung (= eigener 
Personalstamm, ausschließlich Aufgaben der internen Verwal-
tung) müssen aber auch bei häuslichen Büroarbeitsplätzen ins-
gesamt erfüllt sein, sonst liegt kein Bürobereich vor. 

1 War der Bürobereich, in dem der Beschäftigte tätig wurde, räumlich 
(baulich) von den anderen Unternehmensteilen getrennt?

Nein Ja

2
War dieser Bürobereich ausschließlich mit typischen Büroeinrich-
tungen und Bürogeräten ausgestattet? (Hinweis: Diese Frage ist 
unbeachtlich bei Bürotätigkeiten in Heimbüros)

Nein Ja

3 War im Nachweisjahr für diesen Bürobereich ein eigener Personal-
stamm vorhanden?

Nein Ja

4 Dienten die Aufgaben dieses Bürobereichs allein der internen Ver-
waltung (z.B. Personalbüro, Buchhaltung)?

Nein Ja

5
War der Beschäftigte ausschließlich (zu 100 %) im Bürobereich tätig 
und wurden vom Beschäftigten ausschließlich (zu 100 %) Bürotätig-
keiten ausgeübt? (Lesen, Schreiben, Rechnen, PC Arbeit, allgemeine 
Verwaltungstätigkeit)

Nein, 
weiter mit 
5.1

Ja,  
Fragen 5.1 bis 5.3  
sind nicht mehr  
zu beantworten

5.1
Beschränkten sich die Aktivitäten des ansonsten im Bürobereich 
tätigen Beschäftigten, der dort ausschließlich Bürotätigkeiten aus-
übte, außerhalb des Büros auf die Teilnahme am Betriebssport oder 
an Gemeinschaftsveranstaltungen?

Nein, 
weiter mit 
5.2

Ja,  
Fragen 5.2 und 5.3  
sind nicht mehr  
zu beantworten

5.2
Hat der Beschäftigte, der ansonsten im Bürobereich tätig war und 
dort ausschließlich Bürotätigkeiten ausübte, außerhalb des Büro-
bereichs lediglich gelegentlich interne oder externe Schulungen 
besucht, ggf. mit der Notwendigkeit von Dienstreisen?

Nein, 
weiter mit 
5.3

Ja,  
Frage 5.3  
ist nicht mehr  
zu beantworten

5.3
Handelte es sich bei den Tätigkeiten außerhalb des Bürobereichs 
um ausnahmsweise kurzzeitig (weniger als ein Arbeitstag = 8 Stun-
den   jährlich) zugewiesene Tätigkeiten im Rahmen einer Vertretung?

Nein Ja

Checkliste zur Bewertung, ob Arbeitsentgelte von Beschäftigten zur Gefahrtarifstelle 018-048 „Bürobereiche“ bei der jährlichen 
digitalen Lohnnachweisung nach § 165 SGB VII berücksichtigungsfähig sind. 

Nur wenn in der Checkliste bei allen Fragen die grünen oder orangenen Antworten angekreuzt wurden, dürfen die Arbeitsentgelte 
des Beschäftigten dem Bürobereich (Gefahrtarifstelle 018-048) zugeordnet werden.
Sobald für einen Beschäftigten mindestens eine der lila Antworten gewählt werden musste, gehören dessen Arbeitsentgelte zum ge-
werblichen Teil des Unternehmens (vgl. Ziff. 5). 
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Nach der Fusion der früheren Fleischerei-
Berufsgenossenschaft und der Berufsgenos-
senschaft Nahrungsmittel und Gaststätten 
zur Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel 
und Gastgewerbe ist der Gefahrtarif 2019 der 
erste gemeinsame Tarif, der in Teil III alle der 
BGN angehörenden Gewerbezweige enthält.

Wie vor jedem neuen Gefahrtarif hat der 
Gefahrtarifausschuss, besetzt aus Beschäf-
tigten und Arbeitgebern der der BGN ange-
hörenden Branchen, die Zusammensetzung 
der Gewerbezweige und die Berechnungen 
der Gefahrklassen geprüft. Danach hat der 
Ausschuss der Vertreterversammlung emp-
fohlen, den vorgelegten Entwurf des neuen 
Gefahrtarifs zu beschließen. 

Zunächst wurden unter Berücksichtigung des 
Technologieprinzips Gewerbezweige zu Ge-
werbegruppen zusammengeführt. Anschlie-
ßend hat man solche Gewerbegruppen nach 
dem Versicherungsprinzip in einer gemein-
samen Tarifstelle mit einer Durchschnittsge-
fahrklasse zusammengeführt. Einzelne Ge-
werbegruppen dürfen dabei maximal zehn 
Prozent von der errechneten Durchschnitts-
gefahrklasse der Tarifstelle abweichen. Da-
mit bleibt die BGN nahe am tatsächlichen 
Risiko, denn eine Abweichung um bis zu 
33% vom Durchschnitt wäre rechtlich zuläs-
sig. Die Begrenzung auf eine Abweichung um 
maximal zehn Prozent führt zu einer höheren 
Beitragsgerechtigkeit.

Bei der Überprüfung der Zusammensetzung 
der Gewerbezweige hat der Gefahrtarifaus-
schuss neben den gesetzlichen Vorgaben 
auch die Rechtsprechung und die Empfeh-
lungen der Dienstaufsichtsbehörde der BGN, 
des Bundesversicherungsamtes,  berück-
sichtigt: 

1. 
Ein Gewerbezweig muss eine gewisse Größe 
aufweisen, damit zufallsbedingte Schwan-
kungen im Unfallgeschehen ausgeglichen 
werden können. Das Bundesversicherungs-
amt fordert regelmäßig eine Mindestgröße 
von 1.000 Beschäftigten. Je größer einer 
Gefahrengemeinschaft ist, desto wahr-
scheinlicher lassen sich Schwankungen 
ausgleichen. Daher sollen auch nach der 

Erster gemein-
samer 
Gefahrtarif

Gefahrtarif-
ausschuss

Tarifstellen

4 Erläuterungen zu Teil III: Zuordnung der Gewerbezweige zu den 
Gefahrklassen Regelungen zur Veranlagung von Unternehmen

Rechtsprechung nicht zu kleine Gewerbezweige gebildet wer-
den. Aus diesem Grund musste z.B. die bisherige Gewerbegrup-
pe 81 „ortsfeste Schaustellungs- und Zirkusunternehmen“ mit 
nur noch weniger als 50 zumeist kleinen Unternehmen aufgelöst 
und je nach Unternehmensart der Gewerbegruppe 82 (Zirkusse) 
oder 83 (Schausteller) zugeordnet werden.

2. 
Beitragsgerechtigkeit über Gefahrtarife kann nur dann erzielt 
werden, wenn die Tarifstellen klar voneinander abgegrenzt sind. 
Die Unterscheidung muss so klar getroffen werden, dass sie 
von jedem beteiligten Unternehmer in der Praxis der Lohnbuch-
führung richtig angewandt und von einem Betriebsprüfer leicht 
nachgeprüft werden kann. Nicht nachprüfbare Abgrenzungen 
der Tarifstellen voneinander verstoßen gegen das Gesetz. Die 
Vertreterversammlung hat aufgrund fehlender Trennschärfen 
die Verschmelzung folgender technologisch ähnlicher Gewerbe-
gruppen (GWG) beschlossen:

- GWG 17 und 18 (Süßwaren)
- GWG 30, 35 und 38 (Saucen, Suppen, Gewürze)
- GWG 36 und 37 (Back-, Nährmittel, Stärke)
- GWG 41 und 65 (Essenzen und Essigherstellung)
- GWG 45 und 46 (Getränkeherstellung)
- GWG 51 und 52 (Mehl- und Futterschrotmühlen)
- GWG 62 und 64 (Brennereien und Spirituosenherstellung)
- GWG 85 und 86 (Tabakverarbeitung)

Zudem wurden sämtliche Tierfutterprodukte in der GWG 40 
„Herstellung, Be- und Verarbeitung von Tiernahrung“ und die 
Sekt u. Weinherstellung in der GWG 42 zusammengefasst. 

Im Vergleich zum vorher geltenden Gefahrtarif reihen sich die 
Tarifstellen nach der Höhe der Gefahrklasse aufsteigend anein-
ander.  

Das Bundesversicherungsamt hat sich von Einhaltung der o.a. 
Prinzipien und der Richtigkeit der Berechnung der Gefahrklassen 
überzeugt und den Gefahrtarif genehmigt.

Im Oktober 2018 verschickt die BGN an alle aktiven Unterneh-
mer die ab 01.01.2019 geltenden Veranlagungsbescheide. 
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Alphabetisches Verzeichnis
zum ab 01.01.2019
gültigen Gefahrtarif

Stand 08.08.2018

Branchenbegriff GWG Branchenbegriff GWG
A B
Abfüllbetrieb für Getränke 45 Brennerei 62
Abgabe von Speisen und Getränken 16 Brötchen 11
Alkoholhaltiges Mix-Getränk (Spirituose) 62 Brot 11
Alkoholhaltiges Mix-Getränk (Wein) 43 Brottrunk 37
Alkoholisierte Getränkekapsel 62 Brownie 11
Alkoholisierte Frucht 33 Brühwürfel 30
Anchose 24 Bubble Tea (Verzehrstand) 16
Aroma (natürlich) 41 Bulgur-Salat 33
Äthylalkohol (Weingeist) 62 Butter 61
Aufschlagmittel 37 C
Ausbeinbetrieb 95 Café/Caféteria 16
Ausschank 16 Cake-Pop 11
Ausspielgeschäft 83 Catering 16
(Schaustellungsunternehmen) Cerealie 37
Automatenrestaurant 16 Churros (Verzehrstand) 16
Ayran 61 Chutney 33
B Cocktail (industrielle Herstellung) 62
Backerbse 37 Confiserie 17
Bäckerei 11 Cookie 11
Bäckereifiliale/-verkaufsstelle 11 Cornflake 17
Backhefe 37 Couscous-Salat 33
Backmalzmehl 37 Crepê/Crepêrie (Verzehrstand) 16
Backmischung 37 Croque (Verzehrstand) 16
Backmittel 37 Crusheis 47
Backpulver 37 Cup-Cake 11
Backshop 11 D
Bagel 11 Dampfnudel 11
Baklava 11 Darm (Be- und Verarbeitung) 95
Bar 16 Darre (für Futtermittelherstellung) 40
Baumkuchen 11 Dauerbrezel 19
Beherbergung 16 Dauerbrot 19
Bier/bierhaltiges Mischgetränk 93 Destillation 62
(auch alkoholfrei) Dienstleistung in der Fleischwirtschaft 96
Bierfärbemittel 37 Dinner-Show 16
Biergarten 16 Dinnete/Dinnerle (Verzehrstand) 16
Bierhefe/-süßmittel/-würze 37 Diskothek 16
Blätterteig (und Produkte daraus) 11 Dominostein 17
Boardinghouse 16 Dönerherstellung 95
Bonbon 17 Döner-Imbiss 16
Bordell 16 Donut (auch industrielle Herstellung) 11
Bordwirtschaft (Pacht oder liegend) 16 Dragée 17
Börek (Verzehrstand) 16 E
Bouillon 30 Eierverarbeitung/-verwertung 37
Branntwein/Branntweinhefe 62 Eintopf 33
Brauerei 93 Eisbahn 47
Brausepulver 37 Eisbindemittel 37

*GWG = Gewerbegruppe Seite 1 von 6
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Bei Gesamtunternehmen mit mehreren ver-
anlagten Unternehmensteilen und Beschäf-
tigten, die in mehreren Unternehmensteilen 
wechselseitig tätig sind, ist wie folgt zu ver-
fahren: die Arbeitsentgelte dieser Beschäf-
tigten sind ausschließlich unter dem veran-
lagten Gewerbezweig nachzuweisen, in dem 
sie jeweils überwiegend (zu mehr als 50 %, 
gemessen an den Arbeitsstunden) tätig sind. 

Beispiel:
Ein beschäftigter Techniker führt Reparatu-
ren sowohl in der Brauerei als auch in der 
gesondert veranlagten Erfrischungsgeträn-
keproduktion durch. 70% seiner Arbeits-
zeit entfällt auf Reparaturen in der Erfri-
schungsgetränkeproduktion. Sein gesamtes 
Arbeitsentgelt ist in der Gefahrtarifstelle 7, 
Gewerbegruppe 45 (Erfrischungsgetränke), 
nachzuweisen. 

Diese Regelung gilt jedoch nicht für Mitarbei-
ter im Bürobereich des Unternehmens (vgl. 
Ziff. 3.5). 

Ist ein Beschäftigter wechselseitig in meh-
reren Unternehmensteilen, aber in keinem 
einzelnen überwiegend tätig, so muss sein 
gesamtes Arbeitsentgelt unter dem Haup-
tunternehmen (vgl. Ziff. 3.1) nachgewiesen 
werden.

Wechselseitig 
Beschäftigte

5   Teil IV: Regelung zur Zuordnung der Entgelte zu den 
veranlagten Gewerbezweigen

6 Stichwortverzeichnis

Für alle Gewerbezweige und Unternehmensarten aus dem Zu-
ständigkeitsbereich der BGN können die zutreffenden Gefahrta-
rifstellen aus einem alphabetisch gegliederten, ständig fortzu-
schreibenden Stichwortverzeichnis entnommen werden.
Es befindet sich im Internet unter shortlink 1618 und sieht aus-
zugweise so aus: 
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Berufsgenossenschaft  
Nahrungsmittel und Gastgewerbe

Dynamostraße 7-11 
68165 Mannheim 
Telefon: 0621/4456-1581 
beitrag@bgn.de


